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Cart ist sehr geneigt/ den Beschluß anzunehmen/
doch da man von beyden Seiten warm zu werden

scheint/ so laßt er sich die Commiß.on gefallen. Sie
wird beschlossen / und besteht aus den B. T o b l e r/
N othly und M o se r.

Senat, Is. May.
Präsident: P e t t olaz.

Mit t elh olzer verlangt / daß über die gericht-
fiche Verfassung in der neuen Constitution eine Com-

mißion.beauftragt werde / neuerdings zu berichten.

M u r et will über die Gerichte lezicr Instanz die

Discußio» eröffnen lassen.

Lüthi von Sol., möchte erst einen Commißional-
bericht hierüder abwarten.

Muret verlangt nun über die Abschnitte 4., 5.
und 8. eine neue Commißion, die in 8 Tagen be-

richten soll.

Dieser Autrag wird angenommen/und in die Com-

mißwn ernannt: Muret/ Kubli, Mittelhal-
z e r / Cr a u er und Lülhi von Sol.

Cart im Namen einer Commission berichtet über

den Beschluß der die Art des Loskaufes der Boden-
zinse scstfezt/ und räth zur Verwerfung in seinem ei-

genen/ zur Annahme im Namen der Mehrheit der'

Commißion. Zur Verwerfung bestimmt ihn Hauptfach-
lieh / daß der Beschluß nicht zugleich die Loskaufungs-
formen der Zcheut u festsezt.

M illelh 0 Iz er findet/ der Beschluß enthalte nichts
weiter/ als eine Formel, und da die Sache schon

lange genug verschoben worden, so stimmt er zur An-
nähme. So wie für Loskaufung der Zchenten und
Bodenzinse besondere Gcfeze vsehandcn sind, so mußten
auch zwey verschiedene Formeln gegeben werden; zu-
dem beschäftigt sich der grosse Rath wirklich mit der

Formel für den Lostauf der Zehcuten.

Barras verwirft den Beschluß.

A u g u st i n i und Lüt h a r d sprechen zur Annahme.
Cart stimmt nun auch zur Annahme.
Der Beschluß wird angenommen. Er ist folgender:

In Erwägung, daß gemäß dem 8. Z. des Gefczes

vom izten Chrlsimonat 1799 die Art und Weise zu
bestimmen ist, »ach welchen die für den Loskauf der
Grundzinse auszustellenden Schuldscheine ausgefertigt
werden sollet! ;

Hat der grosse Nath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

(Die Fortsetzung folgt).

Kleine Schriften.
Ueber das Einheitssystem und den Fö-

deralismus als Grundlagen einer
künftigen helvetischen Staatsver-
fassung, von Bernhard Friedrich
Kühn, Mitgl. des gr. Raths der
helv. Rep. 8. Bern b. Geßner. S. 64.

Die nakte und ungeschminkte Wahrheit darf sich

von der Menge wenigen Beyfall versprechen, sie kann
vielmehr gewiß seyn, daß alle Partheyen, daß alle
Leidenschaften und jedes gekränkte Vorurtheil oder
Eigenliebe übrigens noch so-ungleicher Menschen, steh

gegen sie vereinen werden ; aber der Edleren Beyfall wird
ihr nicht entgehen, und ihre Wirkungen, die Resul-
täte die sie ihrer Natur nach hervorbringt und her-

vorbringen muß, entschädige» sie hinlänglich für den

Tadel der Menge. Gerade eben diese Bewandniss
mag es mit der vorliegenden Schrift haben, die sich-

durch Form und Inhalt vo» dem Schwärme seichter
und leidenschaftlicher Flugblätter, mit denen wir seit

einiger Zeit überschwemmt werden, gleich vorteilhaft
auszeichnet.

Es ist weder nothwendig noch klng^. beginnt der-

Vf., wann sich unsere gegenwärtige Gesetzgebung da-'
mit beschäftigt, Helvetica eine neue Verfassung ztj>

geben. Mit allen ihren Gebrechen hätte die Consti-
tution von 98 dennoch in den Händen einer klug M

Negierung und einer weist» Nationalrepräfentalion sthv
wohlthätig werden können; sie stellte verschiedene Übe»-

rale Grundsätze ans, die mit dem Stempel der An-'
wmdbarkcil, der Wahrheit und des Rechts bezeichnet

waren; sie gewährte Helvetica den nicht zu berech--

»enden Vortheil, daß sie seine bisher durch einen un«

-geheuren Federalism getrennten Völkerschaften zu ein er
Nation vereinigte, m,d den Ucberrest ihrer stir Jahr»'
Hunderte» durch Spaltungen aller Art getheilten und

vereinzelten Kräfte in euiein Augenblicke m eine einzige

Masse zusammenfaßte wo der Uebcrgang Helveticas
in eine ganz neue politische Lage gegen seine Nach--

baren, ihr übereinstimmendes Zusainmenwirken zur
ausschließenden Bedingung seiner künftigen Unabhän-

gigkeit gemacht zu haben schien. — Warum giengem
alle diese Vortheile für uns verloren? Ein Theil der

Schuld fällt unstreitig auf Rechnung des Druckes äuf-
fercr Umstände, aber der grössere auf die bedaureus-

würdige Zusammensetzung der obersten Gewalten.
Kenntnisse/ Verstand / polftifche Klugheit, Mäßigung,
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Anhänglichkeit an ivahre Freyheit und reines Recht

wurden in derselben nur dürstig vorgestellt. Aber dafür

sich jeder Freund des Vaterlandes mir Weymuth das

gegenseitige Mißtrauen, die alten Feindschaften, den

religiösen und politischen Fanatismus, die kleinlichten

Vornrlhcile einer jeden Gegend, die Selbstsucht und

die Verkehrtheit deS grossen Haufens, seinen Eigennutz

und seine Unwissenheit mit allen ihren verderblichen

Anmaßungen, in dem Schooße derselben vereinigt.

Diese Messe von Eährungsstvff reifte schnell ihrer

Entwicklung entgegen. Man war bald nicht bloß

uneinig über die Wahl der Mittel, die deßwegen sehr

ungleichartig ausstelen, sondern entjwcyle sich auch

über Zwecke, um die sich allemal die obersten Gewal,

ten in Parthien zerrissen. Ein unheilbares Zcrwürf-

mß, das aus den ersten Zwistigkeite» dieser Art her-

vorgieng, ward durch die Einmischung der Leiden-

schastcn auf einen Grab der Syannung gebracht, der

nur eines freyern Spieles bedurft harte, um die

fchauervollcn Austritte ter fränkischen Revolution auf
Delvcliens Boden zu verpsianzen. — Die Negierung,

weit entfernt sich über alte Partheyungen zu erheben,

war selbst eine Faktion. Sie verließ den Weg der

^kalten Vernunft, der Ordnung, der Grundsätze, des

Rcchls; Mißtrauen und Schwäche rissen sie zu feigen

Gewallthätigkeiten hin, die sie unter dem Name» grosser

Maaßregeln verübte. Sie ward durch ihre Unfähigkeit,

die Mittel zu den verschiednen Negurungszwecken zu de-

rechnen, und durch den MangA uncs festen politischen

Snstews, von einem falschen Schritte zu. dem andern

mr,eilet. Die Gesetzgebung' verdarb vollends alles

durch die Planlosigkeit und den engherzigen, schiefen

und einseitigen Geist ihrer Arbeiten', und durch die

selbstsüchtige Umvisseniy.it mit der sie die zweckmäßig-

steil Vorschläge zur endlichen Organisation der Republik

und zu einer radicalcn Verbesserung ihrer innern poli-

tischen Einrichtungen von sich wies. — Mit Unrecht

warf man auf die Consuumcn die Schuld des selbst

verursachten Uebels.

In Hinsicht aus unsere äusseren Verhältnisse hätte

eine neue Verfassungsakle den Weg zur definitiven Ent-

fchcidung unsers politischen Schicksals beym künstigen

Friedensschluß anbahnen können; allein die einzige, die

ernsschiicßlichc Bedingung dieser Möglichkeit, lag in der

Aufstellung einer unzweydeuttgen Garantie eines steten,

festen Neutralirätssystews und einer unzweifelhaften

Versicherung unsrer künftigen innen» Ruhe durch die-

sin neuen Grundvertrag. Zu der Ausführung eines

solchen Werks gebricht es an Kraft eben so sehr als
an Willen. — Wer dem Gange unsrer Gesetzgebung
während ihres ajährigen Bcysammenseyns mir Auf-
merksanckeit gefolgt ist, wer sich erinnert, mit wol-
eher heissen Begierde gewisse Mensche» nach jedem
Anlasse gegriffen haben, um alle höhern Kenntnisse
und Wissenschaften auf die linedelstc Weift herabzu-
würdige», der kann an ihrer Absicht nicht zweifeln,
die Unwissenheit aus den Thron zu erheben, den ge-
bildeten Theil der Nation dein unaufgeklärten rohen
Haufen zu unterjoche», und jenen mit Gewalt in
den ewigen Kreis der durstigen Ideen dieses ieztern
h rabzuziehcn. Diese Tendenz äussect sich voenemlich
bey dem neuen Coustitutionswerk. Die engherzigen
Grundsätze, von denen man dabey ausgeht, die »ron-
stressen Formen, die darin aufgestellt werden, und der
amnasseude, wegwerfende Ton, wo»,it man über alle
Einsprüche der Vernunft und der Politik hiiiwegglcitet,
verraihen deutlich die alles zertrümmernde Hand der
Demagogie. Die Folgen sind leicht zu berechnen!
Es ist klar, daß die Gesetzgebung, gleich einem ra-
senden Spieler, die polnische Existenz der Nation und
ihre moralische Verbesserung a» die enle Ehre eines.
Uiilernehmciiö wagt, dem sie in. keiner Rücksicht ge-
wachse» ist. (Die Forts, folgt.)

Berichtig» »gen.
Im St. z. S. ri. Zeile 5. von unten muß statt

niinirtcr Weinhändler, geleftn werden: ruinirtcr
Gla S Händler.

Auf eben dieser Seite ist die den Bürger Henzi
betreffende Anmerkung N. 4 dahin zu berichtigen,
daß zufolge znvcrläßiger Nachrichten dieser B> Corne-
lins Henzi durch sein seitheriges grollofts und stilleS

Betrage», das Zutrauen der Regierung verdient hat,
und schon seit geraumer Zeit von dcrftlden in den

Archiven angestellt ist.

Gr. Rath, 24. May. Ein durch Schlumps
vorgetragenes Gutachten, das Ronca von Luzern

von seinem Hausarrest bestehen will, wird nach ziem-

lich langer Dsscußion verworfen. Auf Denunciation
von Su ter hin, werden deS Zürchcrschcn Pfarrer
Zimmcrmanns Constttutionsentwurf für Hclvclien, und

eine Adresse des Cantons Baden an die Regierung,
als Schmähschriften, der Regierung angezeigt und über-

fandt. Geheime Sitzung.
Senat, 24. May. Keine Geschäfte.
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